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Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofwesen 1 

(Änderung vom 14. April 2026) 

Der Regierungsrat des Kantons Schwyz beschliesst: 

I.  

Die Verordnung über das Bestattungs- und Friedhofwesen vom 16. Januar 19902 
wird wie folgt geändert:  

§ 5 Abs 1 

1 Die Stimmberechtigten der Gemeinde erlassen ein Friedhofreglement, bezeich-
nen darin die öffentlichen Friedhöfe und regeln damit insbesondere:  
a) Einrichtung und Betrieb einer allfälligen Aufbahrungsstelle;  
b) Gestaltung und Benützung der öffentlichen Friedhöfe;  
c) Grundzüge der Gebührenregelung. 

§ 23 Tot- und Fehlgeburten  

Für Tot- und Fehlgeburten gelten diese Vorschriften, wenn die Eltern eine förmli-
che Bestattung ausdrücklich wünschen. 

II.  

1 Dieser Beschluss tritt am 1. Juli 2026 in Kraft. 
2 Er wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
 
 

Im Namen des Regierungsrates 
Der Landammann: Michael Stähli 
Der Staatsschreiber: Dr. Mathias E. Brun 
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